
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 23.01.2019 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. IX/697 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 07.02.2019 

Rat 21.02.2019 

 
 

 

Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplanes "Nordwestlich der Holtwicker 

Straße" im Ortsteil Osterwick im vereinfachten Verfahren gemäß § 

13 Baugesetzbuch (BauGB) 

Eingegangene Stellungnahmen 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
 

 

FB/Az.: FB II / 621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug: PlBUA, 22.11.2018, TOP 5 ö.S., SV IX/672 
Rat, 29.11.2018, TOP 8 ö.S., SV IX/672 

 

 

Finanzierung 

Höhe der Aufwendung/Auszahlung:  

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:  

Über-/ außerplanmäßige Aufwendung/ 
Auszahlung in Höhe von:  

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:  
 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Dem in Anlage I der Sitzungsvorlage Nr. IX/697 beigefügten Beschlussvorschlag zur Stel-
lungnahme des Kreises Coesfeld vom 14.01.2019 wird zugestimmt.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die in Anlage II aufgeführte Stellungnahme des 
Landesbetriebes Wald und Holz vom 17.12.2018 keine Anregungen und Bedenken bein-
haltet. 
 
Der der Sitzungsvorlage Nr. IX/697 in Anlage III beigefügte Planentwurf mit Begründung 
und Satzungstext zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nordwestlich der Holtwicker 
Straße“ im Ortsteil Osterwick im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 
(BauGB) wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
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Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde Rosendahl hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 die Durchführung 
des Verfahrens zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Nordwestlich der Holtwicker 
Straße“ im Ortsteil Osterwick im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 Baugesetzbuch 
(BauGB) beschlossen. Auf die Sitzungsvorlage Nr. IX/672 wird verwiesen. 
 
Auf die Umweltprüfung und den Umweltbericht kann in diesem vereinfachten Verfahren 
verzichtet werden.  
 
Im Rahmen des Verfahrens wurden die berührten Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BauGB sowie die betroffene Öffentlichkeit 
gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB mit Schreiben vom 04.12.2018 bis einschließlich 
11.01.2019 beteiligt. 
 
Es ist eine Stellungnahme des Landesbetriebes Wald und Holz Nordrhein-Westfalen, 
Regionalforstamt Münsterland, vom 17.12.2018 eingegangen, die keine Bedenken und 

Anregungen beinhaltet. Sie ist als Anlage I beigefügt. Ebenso liegt eine Stellungnahme 

des Kreises Coesfeld vom 14.01.2019 vor. Sie ist mit einem Beschlussvorschlag als An-

lage II beigefügt.  
 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begründung und Satzungstext ist als Anlage III beigefügt.
  
 
Verfahrenstechnisch ist nunmehr der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB zu 
fassen. Dieser ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
 
Im Auftrage: 
 
 
Schlüter 
Sachbearbeiterin 
 

Im Auftrage: 
 
 
Brodkorb 
Fachbereichsleiterin 

Kenntnis genommen: 
 
 
Gottheil 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Stellungnahme des Landesbetrieb Wald und Holz vom 17.12.2018 
Anlage II: Stellungnahme des Kreises Coesfeld vom 14.01.2019 mit Beschlussvorschlag 
Anlage III: Bebauungsplanentwurf mit Begründung und Satzungstext  
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